
 

  

 

 

Laupenstrasse 27 
3003 Bern 
Tel. +41 (0)31 327 91 00 
Fax +41 (0)31 327 91 01 
www.finma.ch 

   
 

Medienmitteilung 
 

FINMA revidiert Rundschreiben  
Kreditrisiken und Leverage Ratio 
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA passt ihre an Banken 
gerichteten Rundschreiben Kreditrisiken und Leverage Ratio an die ge-
änderte Eigenmittelverordnung an. Sie führt hierzu eine Anhörung bis 
zum 15. Februar 2018 durch.  

Der Bundesrat änderte am 22. November 2017 die Eigenmittelverordnung, 
so dass Banken für zwei weitere Jahre die bisherige Marktwertmethode für 
Derivate sowie die bisherigen Regeln für die Eigenmittelunterlegung von 
Fondsinvestitionen anwenden können. Diese Änderung bedingt eine Anpas-
sung des Rundschreibens 2017/7 „Kreditrisiken – Banken“ für die Berech-
nung der Mindesteigenmittel für den Ausfallfonds einer zentralen Gegenpar-
tei. Die geänderte Eigenmittelverordnung schreibt ausserdem für alle Insti-
tute ab 1. Januar 2018 eine minimale Leverage Ratio auf dem Kernkapital 
von drei Prozent vor. Damit Banken für Derivate den Basel-III-Standardan-
satz auch im Rahmen der Leverage Ratio anwenden können, passt die 
FINMA ihr Rundschreiben 2015/3 „Leverage Ratio“ an. Sie berücksichtigt 
damit ein Anliegen der Branche. Die FINMA führt eine Anhörung zu diesen 
Anpassungen bis zum 15. Februar 2018 durch.  
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